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Tabelle 1: Durchschnittliche Nährstoffgehalte in Wirtschaftsdüngern  
(kg/dt bzw. 0,1 m3)

Gülle % TS N NH4-N P2O5 K2O MgO S

Milchkühe

Grünlandregion
7,5 0,4 0,2 0,15 0,6 0,08 0,03

10 0,53 0,27 0,2 0,8 0,1 0,04

Ackerregion
7,5 0,37 0,19 0,15 0,51 0,08 0,03

10 0,49 0,25 0,20 0,68 0,1 0,04

Kälber (bis 3 Monate) 7,5 0,48 0,24 0,19 0,5 0,08 0,04

weibl. Jungvieh
(über 3 - 4 Monate)

Grünlandregion
Ackerregion

7,5 0,38 0,19 0,14 0,6 0,08 0,03

7,5 0,35 0,18 0,14 0,53 0,08 0,03

Fresser, Mastkälber (3 bis 6 Monate) 7,5 0,36 0,18 0,15 0,43 0,08 0,03

Mastbullen (über 6 Monate)
7,5 0,37 0,19 0,17 0,44 0,08 0,03

10 0,49 0,25 0,23 0,58 0,1 0,04

Wertvolle Nährstoffe  
optimal einsetzen
Gülle in die Grünland-Düngeplanung integrieren

Die Vorplanungen für die Frühjahrsdüngungen stehen wieder an. Für viehhaltende 
Betriebe steht dabei immer wieder die Integrierung der angefallenen Wirtschafts-
dünger, vor allem in Form von Gülle, im Vordergrund. Im Folgenden erläutert 
Stefan Thiex vom DLR Eifel in Bitburg, welche Kriterien hierbei eine Rolle spielen 
und welche Planungsschritte beachtet werden müssen. 

liegen einer eigenen Untersuchung der 
Gülle eingesetzt werden müssen. 

Probenahme bei der  
Befüllung des Güllefasses

Im Einzelfall können die Werte al-
lerdings stark von den Mittelwerten 
abweichen. Starke Schwankungen ent-
stehen durch die Nutzungsart, das Alter 
und das Leistungsniveau sowie beson-
ders die aktuell eingesetzten Futterra-
tionen. Eine ganz wesentliche Rolle 
spielen auch die Form der Lagerung 
und der Trockenmassegehalt, da dieser 
durch zusätzliche Wassereinträge (Rei-
nigung, Regen) beeinflusst wird und oft 
nur schwer einschätzbar ist. 

Zur guten fachlichen Praxis der Gül-
ledüngung gehört dementsprechend 
eine Untersuchung der Gülle. Die da-
bei ermittelten Werte dürften weitge-
hend konstant bleiben, soweit die oben 
genannten Kriterien sich nicht ändern. 
Vor einer Probennahme für eine labor-
mäßige Gülleuntersuchung muss die 
Gülle natürlich homogenisiert werden. 
Dazu bietet sich die Probenahme bei 
der Befüllung des Güllefasses an. Nach 
intensivem Aufrühren liegt eine homo-
gene Gülle vor, die auch Voraussetzung 
für die optimale Verteilung auf der Flä-
che ist. Benötigt wird etwa ein Liter, 
der nach der Probenahme kalt gelagert 
werden muss und möglichst schnell 
zum Untersuchungslabor gebracht 
werden sollte. 

Rindergülle ist bis zu  
10 Euro/m3 wert

Da in der Regel eine Kombination 
von Gülle- und Mineraldüngung er-
folgt, dürften die Ergebnisse bei Aus-
bringung der Mineraldünger zum spä-
teren Zeitpunkt (siehe unten) vorliegen. 
Eine Anpassung der Mineraldünger-
menge ist somit noch möglich. 

Anhand der Durchschnittswerte aus 
der Tabelle 1 kann man ableiten, wel-
ches hohe finanzielle Potenzial in einer 

Mit der Gülle steht ein hervorragen-
der Dünger zur Verfügung („schwarzes 
Gold“), der wesentlich zur Nährstoff-
versorgung beitragen kann und bei 
richtigem Einsatz zu gleichen Ergeb-
nissen führt wie vergleichbare Mineral-
dünger. Wesentliche Voraussetzung 
dafür ist, das Verlustrisiko (Stickstoff als 
Ammoniak) zu minimieren. Dabei bie-
ten bei Rindviehhaltung intensiv ge-
führte Dauergrünland- und Feldgras-
bestände, die früh ihre Schnittreife 
erreichen müssen, um die Basis für ei-
nen hohen Jahresertrag in bester Qua-
lität zu garantieren, Vorteile.

Nährstoffgehalte  
feststellen

Neben der Schonung der Umwelt 
(Luft und Gewässer) muss für viehhal-
tende Betriebe das Ziel lauten, die 
Wirtschaftsdünger auch wirtschaftlich 
verantwortbar in den Betriebskreislauf 
zurückzubringen und damit die Kosten 
der für den Betriebserfolg mit entschei-
denden Grundfuttermittel (Grassilage) 
zu senken. Einzelne betriebliche Nähr-
stoffvergleiche sowie die nationale N-
Bilanz weisen deutliche Überschüsse 
auf. In dieser Hinsicht sind vielfach 

noch Verbesserungen möglich und so-
mit noch Reserven vorhanden. 

Eine fachgerechte Düngeplanung 
mit Einsatz betriebseigener Düngemit-
tel ist naturgemäß nur möglich, wenn 
die für die Pflanzenernährung relevan-
ten Nährstoffe mengenmäßig bekannt 
sind, reine Schätzwerte führen nicht 
zum Ziel. In der Tabelle 1 sind Durch-
schnittswerte der in der Düngung re-
levanten Nährelemente zusammenge-
fasst. Diese Zahlen geben die Größen-
ordnung der enthaltenen Nährstoffe im 
Rindviehbereich wieder, die ohne Vor-

Der fachgerechte Einsatz von Gülle schont Geldbeutel und Umwelt. Foto: landpixel
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Tabelle 2: Bedarfswerte in kg/dt TM-Nettoertrag
Inten-
sität Schnittnutzung Weidenutzung

(Stufe) N P2O5 K2O MgO N P2O5 K2O MgO

I 1,6 0,7 2,5 0,4 1,2 0,3 0,6 0,2

II 1,8 0,8 2,7 0,4 1,3 0,3 0,7 0,2

III 2,1 0,9 2,9 0,4 1,6 0,4 0,7 0,2

IV 2,5 1,0 3,0 0,5 1,8 0,4 0,8 0,2

V 2,8 1,0 3,0 0,5 2,1 0,4 0,8 0,2

Gülle steckt. Abhängig von den jewei-
ligen Mineraldüngerpreisen ergeben 
sich allein für die Hauptnährstoffe 
schnell Werte von bis zu 10 Euro/m³ 
Rindergülle. Bei richtigem Manage-
ment unter Berücksichtigung aller Ein-
flussgrößen werden so große Kosten-
einsparungen durch verringerten Mi-
neraldüngereinsatz möglich. 

Erwähnt werden muss, dass nach der 
Düngeverordnung die Gehalte an Ge-
samtstickstoff und Phosphat bekannt 
sein müssen. Dies ist nach fachspezifi-
schen Daten (für den Rindviehbereich 
s. Tabelle 1), nach Kennzeichnung oder 
eben nach Analysen möglich. 

Am 31. Januar  
Endet die Sperrfrist

Bekanntlich endet am 31. Januar 
2015 die Sperrfrist für die Ausbringung 
für Düngemittel mit wesentlichem Ge-
halt an verfügbarem Stickstoff, dazu 
gehören Gülle, Jauche, Geflügelkot und 
Gärreste. Grundsätzlich kann die Gül-
ledüngung auf Grünlandflächen also ab 
Anfang Februar erfolgen. Dabei sind 
aber, wie zu jedem anderen Zeitpunkt 
über das Jahr natürlich auch, verschie-

dene Bedingungen absolute Vorausset-
zung. Generell müssen die Nährstoffe 
für das Wachstum genutzt werden kön-
nen. Dadurch werden Verluste und 
Einträge in Gewässer durch Auswa-
schung oder oberflächlichen Abtrag 
verhindert beziehungsweise minimiert. 

Dementsprechend sollte es eine 
Selbstverständlichkeit darstellen, dass 
die Böden aufnahmefähig sind. Nach 
der Düngeverordnung dürfen Dünge-
mittel nicht aufgebracht werden, wenn 
die Böden überschwemmt, wasserge-
sättigt (Pfützenbildung), durchgängig 
gefroren (taut auch tagsüber nicht 
oberflächig auf) oder durchgängig hö-
her als 5 cm mit Schnee bedeckt sind. 
Ebenfalls selbstverständlich sollten aus-
reichende Abstände zu Gewässern sein. 

Schon wenn die Böden nicht tragfä-
hig, das heißt zu feucht sind, sollte jede 
Befahrung mit schwerem Gerät unter-
bleiben, da entstehende Verdichtungen 
schwer oder nicht mehr zu beseitigen 
sind. Solche Verdichtungen beeinflus-
sen die Ertragsbildung sehr negativ und 
sind auf Dauergrünland eine Ursache 
für Entartungen von wertvollen Nar-
ben. So kommt die völlig unerwünsch-
te, oberirdische Ausläufer bildende 

Gemeine Rispe mit solchen Bedingun-
gen eher zu recht wie die wertvollen 
Grasarten.

Auf verschiedenen Betrieben spielen 
eventuell die vorhandenen Lagerkapa-
zitäten für den Ausbringzeitpunkt eine 
Rolle, wobei ein Lagerraum für sechs 
Monate nachgewiesen werden muss. 

Ausbringzeitpunkte  
und Güllemengen

Ein optimaler Termin ist sicherlich 
etwa drei bis vier Wochen vor Vegeta-
tionsbeginn, wenn dann die beschrie-
benen Bedingungen vorliegen. Gegen 
eine „späte“ Gülledüngung auf Grün-
land zur ersten Gabe spricht, dass hier-
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bei Futterverschmutzungen erfolgen 
können. Bei breitflächiger Ausbringung 
von Gülle auf Grünland bleibt ein Teil, 
insbesondere bei hoher Trockenmasse, 
an den Pflanzen haften. Wenn eine Ab-
waschung durch Regen nicht möglich 
ist, muss der angetrocknete Gülle-
schleier maschinell (Schleppe, Striegel) 
entfernt werden, auch um die Blattflä-
chen für die Photosynthese frei zu ma-
chen. Außerdem sollten der Stickstoff 

Jahr notwendig. Bei Vorliegen der Ge-
haltsklasse C müssen lediglich die Jah-
resentzüge nachgeliefert werden. In 
Tabelle 3 ist ein Beispiel für eine Jah-
resdüngeplanung mit Einsatz von 
Milchviehgülle beigefügt.

In diesem Beispiel sind neben 142 kg 
N/ha/Jahr noch rechnerisch genau 22,5 
kg P2O5 zu ergänzen. Diese Menge 
kann im Rahmen einer Vorratsdüngung 
für mehrere Jahre zusammen gegeben 
werden. 

Bei weiteren Güllegaben zu den Fol-
geschnitten ist nach dem gleichen Prin-
zip zu verfahren. Die Erträge der Fol-
geschnitte sind im Normaljahr (je nach 
Niederschlägen) geringer als beim 
ersten Schnitt anzusetzen (z.B. 25-15-
10 dt TM/ha). 

Technik und  
Rahmenbedingungen 

Zur Minderung der N-Verluste 
durch Ausgasung als Ammoniak spielt 
die Ausbringtechnik eine Rolle. Viele 
Versuche bundesweit zeigen die Über-
legenheit der bodennahen Ausbringung 
mit Schleppschuhverfahren gegenüber 
einer breitflächigen Ausbringung mit-
tels Prallteller. Laut Düngeverordnung 
müssen Geräte zum Ausbringen von 
Düngemitteln „den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik“ entspre-
chen. So sind beispielsweise zentrale 
Prallteller, mit denen nach oben abge-
strahlt wird, seit 2010 nicht mehr zu-
lässig (sofern vor Inkrafttreten der 
Düngeverordnung im Jahre 2006 be-
reits im Betrieb bis 2016). 

Um den angestrebten Ausnutzungs-
grad von 50 Prozent zu erreichen, sind 
einige alte Regeln der Gülleausbrin-
gung zu beachten. Bei kühlen Tempe-
raturen unter 5 °C findet die Ausgasung 
nicht statt. Diese Temperaturen hat 
man in der Regel zur ersten Gabe im 
Februar. Demgegenüber sollte man die 
Gülle aus den heißen Sommermonaten 
ganz heraushalten. Ein bedeckter Him-
mel, Ausbringung direkt vor Regen, 
hohe Luftfeuchtigkeit und Windstille 
reduzieren die Ausgasung und erhöhen 
damit den Ausnutzungsgrad. Eine Dün-
gung vor erwartetem Starkregen ist 
nicht anzuraten, da die Gefahr der Ab-
schwemmung groß ist.    

Tabelle 3: Beispiel Düngeplanung  
im Grünland (kg/ha/Jahr)

N P2O5 K2O

Entzug: 90 dt TM/ha* 252 90 270

Gülle: 45 m3/ha 100 67,5 270

Nachlieferung Gülle** 25 - -

min. zu ergänzen (Geh.-kl C) 127 22,5 -

* = Bedarf;    ** bei langjähriger Anwendung

zu Vegetationsbeginn verfügbar sein, 
um einen frühen Schnitt in höchster 
Qualität als Basis für eine vier- bis fünf-
malige Schnittnutzung zu garantieren.

Die Bemessung der Güllegabe sollte 
niemals höher als 20 bis 25 m3/ha be-
tragen. Jahresgaben von höchstens 
50 m3 /ha können sinnvoll verwertet 
werden. Denn hohe Düngegaben kön-
nen grundsätzlich nur von sehr leis-
tungsfähigem Grünland gut genutzt 
werden. Intensiv genutzte Grünland-
bestände sollten eine Narbe mit Deut-
schem Weidelgras als Leitgras aufwei-
sen. 

So richten sich die Höhe der Dün-
gergabe nach der Ertragserwartung der 
Bestände und dem daraus resultieren-
den Nährstoffentzug. In Tabelle 2 sind 
die Entzüge in kg/dt Trockenmasseer-
trag gestaffelt nach der Intensität der 
Nutzung zusammengefasst.

Bei der höchsten Intensitätsstufe und 
reiner Schnittnutzung werden je dt TM 
nach den Tabellenwerten 2,8 kg Stick-
stoff, 1,0 kg P2O5 und 3,0 kg K2O ent-
zogen und müssen entsprechend über 
die Düngung wieder zurückgeführt 
werden. Setzt man bei intensiver 
Schnittnutzung (vier- bis fünfmal) und 
einem Jahresertrag von 90 dt TM/ha 
für den ersten Schnitt 40 dt TM als 
realistisches Ertragsziel an, ergibt sich 
ein Bedarf von 112 kg N, 40 kg P2O5 
und 120 kg K2O. 

Restlichen Bedarf über  
Mineraldüngung decken

In der Gülle liegt der Stickstoff nur 
etwa zur Hälfte mineralisch als Ammo-
nium (NH4) vor. Setzt man diesen Min-
destwert für pflanzenbauliche Stick-
stoff-Wirksamkeit von 50 Prozent bei 
Rindergülle an, werden nach dem in der 
Tabelle 1 aufgezeigten Wert von 2 kg 
N/m3 für NH4-N insgesamt 50 kg N 
verfügbar zugeführt. Bei regelmäßiger, 
jährlicher Begüllung in etwa der glei-
chen Höhe können mindestens weitere 
10 kg N/ha angerechnet werden. 

Als Differenz zwischen Bedarf für 
den ersten Schnitt und N-Lieferung 
über Gülle bleiben rund 50 kg N, die 
über Mineraldünger abgedeckt werden 
müssen. Diese Menge entspricht in der 
Praxis beispielsweise etwa 2 dt/ha 
Kalkammonsalpeter, die möglichst zu 
Beginn der Vegetation ausgebracht 
werden sollten. Dieser Tabellenwert ist, 
wie beschrieben, nur anzuwenden, 
wenn ein eigenes Untersuchungsergeb-
nis nicht vorliegt. 

Für die Phosphat- und Kalidüngung 
müssen zusätzlich die Werte der Bode-
nuntersuchung herangezogen werden. 
Liegt eine Unterversorgung vor, ist 
eine mineralische Ergänzung über das 

TiPP dER WochE

Rente: In guten Jahren  
Sonderzahlungen leisten 

Die Basis für einen sorglosen Ruhestand ist eine 
lebenslange Rente, die die Grundbedürfnisse 
eines Menschen abdeckt. Angestellte zahlen au-
tomatisch in die gesetzliche Rentenversicherung 
(GRV) ein, Selbstständige können dies freiwillig 
tun. Doch damit ist nur der Grundstock gelegt. 
Das Fundament für die Altersvorsorge sind Bei-
träge, die man sich leisten kann. Altersrente auf-
bauen/erhöhen. Steuern sparen. Insolvenzschutz 
in der Sparphase der Basis-Rente genießen. Son-
derzahlung in guten Jahren leisten.
Eine private Basis-Rente kann sowohl als Ersatz 
für die gesetzliche Rente genutzt werden als 
auch als attraktive Zusatzversorgung. Um die 
monatliche Belastung möglichst gering zu hal-
ten, kann man eine niedrige laufende Beitrags-
zahlung vereinbaren und diese in guten Jahren 
durch Sonderzahlungen ergänzen. Letzteres 
senkt auch die Steuerlast bei hohen Einkünften, 
und in den Jahren, in denen das Geschäft nicht 
so gut läuft, wird zumindest die Grundversor-
gung gesichert. 
Die steuerliche Förderung der Basis-Rente ist 
denkbar einfach. Der Beitrag zur Basis-Rente 
gehört in der Einkommensteuererklärung zu 
den sogenannten steuerlich geförderten Alters-
vorsorgeaufwendungen (Anlage „Vorsorgeauf-
wand“). Dazu gehören auch die Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung, zu berufsstän-
dischen Versorgungswerken und zu den land-
wirtschaftlichen Alterskassen. Für die Altersvor-
sorgeaufwendungen kann jeder Steuerpflichtige 
pro Jahr 20 000 Euro aufwenden. Gemeinsam 
veranlagte Ehepaare oder Lebenspartnerschaf-
ten haben entsprechend gemeinsam einen Be-
trag von 40 000 Euro. Der zur Verfügung ste-
hende Freibetrag wird jedoch durch diese Bei-
träge verringert.
Eine steuerliche Förderung ist nur an wenige 
Voraussetzungen geknüpft. Die Beitragszahlung 
kann flexibel gestaltet werden – es gibt keine 
Mindestbeiträge und keine Verpflichtung zur 
laufenden Beitragszahlung. Einzige Einschrän-
kung ist, dass die Altersrente aus der Basis-Ren-
te nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres 
ausgezahlt werden darf. Joachim Müller, MSU


